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Schäfer

Eine nunmehr 30jährige Erfah-
rung zeigt, daß die öffentli-

chen Moral-Paniken über eine aus
dem Ruder laufende Jugend in der
Bundesrepublik gelegentlich mit
pädagogischen und sozialreforme-
rischen Intentionen verbunden wa-
ren, sie haben auch die eine oder
andere Veränderung gebracht, aber
meist blieben die Aufregungen Ri-
tual oder Ausdruck einer stattfin-
denden Verallgemeinung der Dis-
ziplinierung. Kritische Aufmerk-
samkeit galt in der Kriminologie
vor allem der Ausweitung der
»sanften Kontrolle« durch die Di-
versionsmaßnahmen des Jugend-
strafrechts. Einen anderen Akzent
setzt: Titus Simon – Zwischen
Pression und Prävention – Zur Ge-
schichte polizeilicher Strategien
gegenüber Jugendgewalt.

Die polizeilichen Reaktionen
auf »Halbstarkenkrawalle«, das
»Rockerunwesen«, die »jugendli-
chen Gewalttäter« oder die »ge-
waltbereiten und aggressiven Sze-
nen« schwanken nicht einfach
zwischen Repression, Überwa-
chung, präventiver Kontrolle und
pragmatischer Intervention. Die
Geschichte besteht eher in einer
undurchsichtigen Mischung der
Strategien. Interessant wurden die
Jugendlichen für die Polizei als
»Ordnungsstörer« in den 60er Jah-
ren: Rocker waren ebenso wie die
damaligen Wellen der Jugendkri-

Titus Simon: 
Zwischen Pression und
Prävention
Zur Geschichte 
polizeilicher Strategien 
gegenüber Jugendgewalt
Sozial Extra
Juni 1996, 
S. 20-21

minalität eine Gelegenheit und An-
laß für Modernisierungen des Poli-
zeiapparates. Simon bezieht sich
bei der Typisierung der jeweiligen
neuen Interventionsformen und
Kontrollstrategien auf die Darstel-
lungen der Polizei(-Strategen)
selbst, die in kriminalistischen, kri-
minologischen Zeitschriften oder
polizeilichen Bulletins und Proto-
kollen veröffentlicht wurden. Dazu
kommen die tatsächlichen Verände-
rungen im Apparat: die Einrichtung
und Verallgemeinerung von spezia-
lisierten Sonderdezernaten, Zen-
tralstellen, Karteien, Sonderkom-
missionen und »Runden Tischen«;
organisatorische Umstrukturierun-
gen wurden jeweils begleitet von
einem »neuen« Polizeibeamten: Ju-
gendbeamte, Kontaktbeamte, Ver-
bindungsbeamte, Sozialarbeiter bei
der Polizei, szenenkundige Beamte.
Aus der Geschichte der polizeili-
chen Strategien gegenüber jungen
»Ordnungsstörern« (von den
Halbstarken zu den Rockern über
die gewaltbereiten Jugendlichen bis
zu den Skins) arbeitet Simon ein
Drei-Phasen-Modell heraus, das er
für die gesamte BRD-Geschichte
charakteristisch findet und das sich
bei jedem Fall von »neuer Jugend-
gewalt« wiederholt. Aus der Ge-
schichte wird gelernt, wenn auch
nicht eine pragmatische Klugheit.
Auf jede neue »Welle von Jugend-
gewalt« wird reagiert: auflösen und
eindämmen. Dann folgt die Phase
des »flexible response«; genauer
besehen werden alle möglichen
(und jeweils »denkbaren«) Kombi-
nationsformen von Überwachen,
Wissen sammeln, Sozialarbeit bzw.
Öffentlichkeit einbinden, Duldsam-
keit, Einkesselung und Zerschlagen
angewendet. Das aktuelle – vorläu-
fige – Endergebnis charakterisiert
Simon etwas blaß als »Dualität po-
lizeilicher Reaktion«: Die Kombi-
nation des Polizeibeamten und des
angestellten Sozialarbeiters (unter
der Führung der wissenden und
planenden Polizeistrategen) ist ab-
gelöst worden durch den »szene-
kundigen Beamten«. Ein unver-
deckt agierender Zaungast der
Jugendkulturen und Beobachter der
Szenen. Er (und häufiger auch sie)
arbeitet nach allen Seiten »informa-
tisch-präventiv«, die Adressaten
sind die polizeilichen Einsatzlei-
tungen bei Großveranstaltungen,
die besorgten und ängstlichen Bür-

gern, der »Runde Tisch« mit De-
zernaten und Professionellen des
Sozialbereichs, der Präventionsrat,
die Talk-Show. Ob durch diesen
Kooperationsverbund eher die Poli-
zei in die Jugendhilfe eingebunden
wird oder die liberalen und pädago-
gischen Fraktionen den polizeili-
chen Blick übernehmen? Weder
das eine noch das andere stellt sich
nach Simon automatisch ein, es
kommt auf regionale Kräfteverhält-
nisse an. In einer Richtung scheint
sich das Kräfteverhältnis aber
schon verschoben zu haben: »Ana-
chronistisch ist der Umstand, daß
›linke Kritik‹ an der vor allem ge-
gen Jugendliche und junge Er-
wachsene gerichteten Aufrüstung
von Staatsschutz und Polizei weit-
gehend ausgeblieben ist. Observati-
on von (Jugend)szenen, verdeckte
Fahndung und andere auf Interven-
tion gerichtete Polizeimaßnahmen
werden unter Schockwirkungen
›rechter Gewalt‹ geradezu duldsam
in Kauf genommen.«

Repräsentative Opferbefragun-
gen haben Konjunktur. Wet-

zels unterzieht die Fragestellungen
und die Methode dieser Untersu-
chungen einer berechtigten Kritik.
Das ist inzwischen wieder not-
wendig und deshalb erfreulich.
Opferbefragungen unterstellen
und tun so, als seien Befragte in
Interviews objektive Informanten
über »kriminelle Ereignisse«. Po-
lizei und Justiz wirken als »Hin-
dernisse« für eine Anzeigeerstat-
tung, sie verzerren das viel größe-
re »Dunkelfeld« der Kriminalität
zum selektiven »Hellfeld«. Dage-
gen führt Wetzels an, daß der
»naive Realismus der Opferbefra-
gungen« vor dem Hintergrund
»der Wahrnehmungs- und Ge-

Peter Wetzels
Kriminalität und
Opferleben: Immer öfter
das Gleiche?
Defizite und Perspektiven
repräsentativer Opferbefra-
gungen als Methode empi-
risch-viktimologischer For-
schung in der Kriminologie
Monatsschrift für Krimi-
nologie und Strafrechts-
reform, 
1/1996, S. 1-24

dächtnispsychologischen Grundla-
genforschung geradezu antiquiert«
sei. Nun könnte in der Kriminolo-
gie mindestens seit 30 Jahren (!)
und vor jeder Konjunktur der Op-
ferbefragungen durch die Aneig-
nung des Etikettierungsansatzes
das interpretative Paradigma der
Sozialwissenschaften bekannt
sein. Auch eine fundierte Metho-
denkritik der Repräsentativbefra-
gungen gibt es schon lange, aller-
dings ohne daß das der marktför-
migen Sozialforschung etwas
hätte anhaben können. Aus dieser
wohl »grundlegenden Wissen-
schaftstradition«, der die Kritik ei-
ner naiv quantifizierenden Sozial-
forschung und eine reflektierte
Anwendung qualitativer und quan-
titativer Methoden einiges ver-
dankt, bleibt bei Wetzels gerade
ein Lexikonartikel von Fritz Sack
übrig, wonach »Einigkeit« darüber
bestünde, daß »Kriminalität keine
quasi natürliche Einheit sei«. In
der »Hierarchie der Glaubwürdig-
keit« (Howard S. Becker) steht die
Psychologie höher als Philoso-
phie, Erkenntnistheorie und So-
zialwissenschaften; deren interpre-
tative und reflexive Ansätze veran-
lassen immer noch Berührungs-
und Zitierängste. Wetzels weiterer
Argumentationsgang ist folgender:
Die Aussage eines Interviewten,
Opfer einer Straftat geworden zu
sein, kann angemessen nur als
»subjektive Rekonstruktion von
Erfahrung« interpretiert werden.
Subjektive Interpretationen bedie-
nen sich gesellschaftlich produ-
zierter Kategorien, Definitionen
und Etiketten. Interpretationen
sind damit vom subjektiven wie
vom gesellschaftlichen Kontext
sehr selektiv. Damit können sie
ebensowenig wie Kriminalstatisti-
ken Kriminalität messen. Sinn ma-
chen empirische Forschungen nur,
wenn sie über jene Prozesse auf-
klären, die Erlebnisse in »Opferer-
fahrungen« transformieren. Das ist
– so Wetzels – prinzipiell abhän-
gig von persönlichen Strategien
mit »Kriminalitäts«-Ereignissen
umzugehen; zudem spielt die Er-
reichbarkeit sozialer und straf-
rechtlicher Institutionen eine Rol-
le. Die Frage, weshalb Erlebnisse,
die als »Kriminalität« definierbar
sind, überhaupt vorkommen, müß-
ten Täter-Opfer-Interaktionen zum
Gegenstand haben. Wetzels sieht

https://doi.org/10.5771/0934-9200-1996-4-49 - Generiert durch IP 216.73.216.36, am 18.01.2026, 05:23:14. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0934-9200-1996-4-49


die künftigen Aufgaben einer Vik-
timologie (»vom Ereignis zum
Opfer«) vor allem in der Untersu-
chung der persönlichen Kompe-
tenzen von Personen, mit »kriti-
schen Lebensereignissen« oder
»Identitätsbedrohungen« umzuge-
hen. Und jetzt macht es auch Sinn,
daß die Psychologie als die grund-
legende Wissenschaft und Auto-
rität auf dem Feld einer moderni-
sierten Viktimologie auftritt: da-
mit lassen sich zum Teil mit
hochkomplizierten Verfahren die
meist als kognitiv verstandenen
Bewältigungsprozesse (z.B. der
Immunisierung, der Akkomodati-
on, der Assimilation) als eine
Realitätsinterpretation konzipieren
und messen. Die Beforschung der
Person auf der Opferseite kann so
sozialpsychologisch fortgesetzt
werden. Danach scheint es auch
»logisch«, daß reflektierte Unter-
suchungen, die Alltagssituationen
bzw. Situationen in einer Gemein-
de als Untersuchungsgegenstand
wählen und damit den kriminolo-
gischen Blick hinter sich lassen,
nicht wahrgenommen werden
brauchen (wie z.B. die bekannte
Untersuchung von Hanak/Stehr/
Steinert über »Ärgernisse und Le-
benskatastrophen« oder das Pro-
jekt »Wien – die sichere Stadt«).
Aber vielleicht folgt das ja in ei-
nem nächsten Schritt.

Das sozialpsychologische Un-
tersuchungsdesign hat den

Vorteil, daß sich die Forschung
weiter auf die Person konzentrie-
ren und das Soziale als »Umwelt«
und »Einflußfaktor« messen kann.
Das macht insbesondere dieser Li-
teraturbericht deutlich.

In den 70er Jahren war es ein
politisches Thema: Es ging um die
diskriminierende Wirkung der so-
zialen Selektivität der Justiz als
eine Form der »Klassenjustiz«.
Auch die Sozialpsychologie inter-
essieren nicht mehr nur Täter, son-
dern die Akteure des Strafrechts.

Gaby Löschper
Neues aus der deutsch-
sprachigen Rechtspsycho-
logie: Die Analyse des
richterlichen Strafens
Kriminologisches Journal
3/1996, S. 198-219
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Löschper bespricht ausführlich
neuere deutsche Untersuchungen
über die strafrichterliche Urteils-
bildung. Einen Literaturbericht
nachzuerzählen würde nur einen
noch dichteren (oder verkürzten)
Bericht hervorbringen. Ich wähle
deshalb den Weg, die Art und
Weise des Berichtens und der Kri-
tik zu kommentieren. Löschper
macht zu Beginn deutlich, daß sie
empirische Untersuchungen be-
spricht, die ein anderes Paradigma
vertreten als sie; es geht also um
die Perspektiven von zwei Psycho-
logien. Es gibt einen akademi-
schen Bazillus, der heißt, wenn
mir Deine Ergebnisse nicht pas-
sen, dann weise ich Dir Fehler in
der empirischen Methode nach
und mache Dich so unglaubwür-
dig. 

Untersuchungen, die die sozia-
len und regionalen »Disparitäten«
der Verurteilungs- und der Straf-
zumessungspolitik (die Anwen-
dung des Strafrechts) als eine »ab-
hängige Variable« konzipieren,
haben es nicht einfach, die ent-
sprechenden unabhängigen Varia-
blen zu finden. Löschper zeigt
kenntnisreich und kollegial, daß
die auf die Rechtsanwender ge-
richtete sozialpsychologische For-
schung hinsichtlich des Testens
von Theorien bei der Anwendung
von Methoden »sorgfältig« vor-
geht. Ich möchte hinzufügen: so
sorgfältig und quantifizierend, daß
es schon wieder unübersichtlich
wird. Trotz der anspruchsvollen
»Designs« fand ich keine Hinwei-
se auf Belege für Diskriminierung,
die nicht schon durch Justizfor-
schung bekannt sind. Es schadet
nicht, immer wieder zu zeigen,
daß sich Belege für Diskriminie-
rungen durch Strafrechtsanwen-
dung in Abhängigkeit von Klasse,
Geschlecht, Rasse, Alter und
»Vorstrafenbelastung« finden las-
sen. Wer aber die Erklärungen
dafür aus Untersuchungen der
Richterperson erhofft, der kann
zwar empirisch-methodisch kor-
rekt vorgehen, stößt aber immer
wieder an Grenzen. Die Attrakti-
vität der Rechtspsychologie (als
Sozialpsychologie der Strafrechts-
anwender) liegt nach Löschper
darin, daß über die Theorien der
individuellen selektiven kogniti-
ven Reaktionen auf kognitive In-
formationen über einen vorliegen-

den Fall (von Kriminalität) immer
wieder die Polarität zwischen
»Objektivem und Sozialem« her-
gestellt werden kann. Das Soziale
in der Rechtssprechung ist gleich-
zeitig das Extralegale. Die
»heimliche Botschaft« der Unter-
suchungen lautet: Ein korrekt an-
gewandtes Strafrecht diskriminiert
nicht. Wenn alle ihre Sozial-Brille
(und Realitätsinterpretationen) ab-
legen würden, dann würden sie die
Wirklichkeit sehen. Aufgabe einer
Rechtspsychologie wäre nach
Löschper aber die Untersuchung,
wo und wie Wirklichkeit durch
das Soziale konstruiert wird. Weil
sie nicht dadurch »entdeckt« wer-
den kann, daß soziale (extralegale)
Einflüsse beiseite geräumt wer-
den, schlägt Löschper vor, eine
andere Brille aufzusetzen: »Die
Analyse des Verhältnisses von ge-
sellschaftlich und institutionell
vorgestalteten Texten (wie Geset-
ze, Verfahrensordnungen und kul-
turelle Deutungsmuster) zu dem
von den Akteuren im Gerichtssaal
gesprochenen Text stellt aus
meiner Sicht eine zentrale krimi-
nologische oder strafrechtssozio-
logische Frage dar, zu deren
Beantwortung eine Rechtspsycho-
logie beitragen könnte, die sich als
eine diskursorientierte versteht.«

In den Zeitschriften, zu deren
LeserInnen und Kunden die Pro-
fessionellen der Sozialarbeit und
der Sozialpädagogik gehören, do-

Horst Bossong
Wenn soziale Arbeit Zukunft
haben soll
Konzeptuelle Überlegungen
zu Modernität und Profes-
sionalität in der ambulanten
Suchtkrankenhilfe in
Deutschland
Neue Praxis, 3/1996, 
S. 197-202

Heino Stöver
Vom Klienten zum Kunden
Rainer Schmidt,  Friß oder
stirb
Wolfgang Schneider, 
Selbstbestimmung ist nicht
abrechenbar
Sozial Extra, August 1996,
S. 23-25

miniert derzeit ein Thema: die
Einführung »Neuer Steuerungs-
modelle« (NSM) in der sozialen
Arbeit, die »outputorientierte Ju-
gendhilfe«, »Klienten als Kun-
den«, »Hilfe als Dienstleistung«,
»Contracting out« wohlfahrtsstaat-
licher Leistungen, »Controlling«
und »Produktkontrolle« der priva-
ten Träger der Wohlfahrtspflege
durch staatliche Bürokratien, die
sich darüber zu »Leistungsverwal-
tungen« mausern wollen. Ange-
stoßen hat die Debatte 1992 die
»Kommunale Gemeinschaftsstelle
für Verwaltungsvereinfachung« des
Städte- und Gemeindetages. Aber
inzwischen geht es weniger um
Verwaltungsreform und Entbüro-
kratisierung, sondern um den Ver-
such, Teile kommunal finanzierter
sozialer Dienste, die in der BRD
entsprechend dem Subsidiarität-
sprinzip weitgehend privat organi-
siert sind, »besser« und gleichzeitig
»billiger« zu machen. In der Not
möchten die staatlichen Bürokrati-
en die Mittel kürzen, um die »Sub-
unternehmen« und »Lohnarbeiter«
des Sozialbereichs zu veranlassen,
ihre Einrichtungen »adressaten-
freundlicher« und »effektiver« zu
machen. Vor allem billiger. In der
Kriminalpolitik und im Hinblick
auf die sozialen Dienste ist zwar
auch von Innovationen, Manage-
ment und bedarfsgerechten Hilfen
die Rede, aber die Rationalisie-
rungsdebatte steht noch aus. Das
Pro und das Contra von »mehr
Markt« wird derzeit in der Dro-
genarbeit verhandelt.

Die Kontrahenten tragen den
Streit in verschiedenen Zeitschrif-
ten aus. Für Horst Bossong, Dro-
genbeauftragter der Stadt Ham-
burg, ist der Rahmen schon
entschieden: Man könne inzwi-
schen gerade noch verhandeln, in
welchen Bereichen wieviele Fi-
nanzmittel gekürzt werden. Die
»Ärmsten der Armen« und die
Normalbürger hätten sich längst
daran gewöhnt, neue Lasten zu
tragen. Nun ist es Zeit, daß in der
sozialen Arbeit, »mithin auch in
der ambulanten Suchtkrankenhil-
fe« 30-50% der staatlichen Zu-
wendungen gekürzt würden. Ein-
richtungen, die diese Kürzungen
überleben, erweisen sich als die
Fittesten: »hochmodern«, »extrem
leistungsfähig«, Input-Outputori-
entiert, kundenorientierte Profes-
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▼ Fachtagung:
Gemeinnützige 
Arbeit – 

pragmatische Sanktions-
alternative oder kriminal-
politische Fehlentwicklung?
Termin: 27.11.1996
Ort: Frankfurt, Bürgerhaus
Bornheim
Beginn: 10 Uhr

Ausgangslage:
Die Fachtagung soll einen
Überblick über Entwicklung,
Stand und Perspektiven gemein-
nütziger Arbeit in Hessen bieten,
die Praxis ihrer Anwendung als
Bewährungsauflage und als Alter-
native zur Ersatzfreiheitsstrafe aus
der Sicht unterschiedlicher Ar-
beitsfelder beleuchten.

▼ Veranstaltungsreihe
Kriminalpolitisches
Forum des ›Kreis

74‹
Termin: 28. November 1996
Beginn: 19.30 Uhr

Das Drogenproblem ist mehr
als nur ein Drogenproblem
Über Interessen und Interessens-
gegensätze in der drogenpoliti-
schen Auseinandersetzung
Referent: Dr. Günter Amendt

Termin: 4. Dezember 1996
Beginn: 19.30 Uhr

Die Blindheit der Justitia oder
Die reaktionäre Entwicklung
im Strafvollzug
Referent: Dr. Ulrich Kamann

Termin: 12. Dezember 1996
Beginn: 19.30 Uhr

Warum nimmt die Jugend-
kriminalität zu?
Ist unsere Justiz zu lasch?
Referent: Prof. Dr. Christian
Pfeiffer

Veranstaltungsort für alle
Veranstaltungen:

Bunker Ulmenwall
Keuzstraße Null
33602 Bielefeld

Nähere Informationen:
Kreis 74 – Straffälligenhilfe 
Bielefeld e.V.
Teutoburger Straße 106
33607 Bielefeld
Tel.: 0521/6 13 88

▼ Fachtagung:
Straffälligenhilfe als
Prävention?

Termin: 29.–31. Januar 1997
Ort: Bonn

Ausgangslage:
Angesichts zunehmender finanzi-
eller Engpässe in den öffentlichen
Haushalten, fragwürdiger Effizi-
enz strafrechtlicher Sanktionen
und steigender Kriminalitäts-
furcht in der Bevölkerung ge-
winnt das Zauberwort »Präventi-
on« in der sozialpolitischen, mehr
aber noch in der kriminalpoliti-
schen Diskussion zunehmend an
Aktualität. Bundesweit bilden
sich – häufig auf polizeiliche Ini-
tiative hin – Präventionsräte,
»runde Tische« und Sicherheits-
konferenzen. Unterschiedlichste
Interessengruppen und Institutio-
nen, Kommunen, Schulen, Versi-
cherungen, der Einzelhandel, Trä-
ger sozialer Hilfeeinrichtungen,
Bürgerinnen und Bürger diskutie-
ren: Wie kann das Kriminalitäts-
aufkommen z.B. in Wohn- und
Geschäftsvierteln, im Bereich des
öffentlichen Nahverkehrs, an den
sog. sozialen Brennpunkten ver-
mieden, wie präventiv gehandelt
werden?

Anmeldung:
Bis 30. November 1996
Tagungskosten (inkl. Übernach-
tung und Verpflegung) 195,– DM
Bundesarbeitsgemeinschaft für
Straffälligenhilfe (BAG-S) e.V.
Oppelner Straße 130
53119 Bonn

TERMINALsionals. Ein wenig realsatirisch
mutet seine Konstruktion des Jun-
kies als »kritischer Konsument«
von sozialen Dienstleistungen an:
Es klingt so, als sollten (und woll-
ten) die kommunalen Bürokratien
ihn künftig als Sozialstaatsbürger
mit berechtigten Ansprüchen be-
handeln und darüber wachen, daß
die private Wohlfahrtspflege seine
»Stärke und Kritikfähigkeit gou-
tiert und fördert, statt sie als einen
Angriff auf das eigene Tun mißzu-
verstehen«.

Welche Drogenarbeit soll dabei
überhaupt aussterben, »über kurz
oder lang vom Markt verschwin-
den«? Liest man die Schlagworte
der Kritik von Bossong an der
Suchtkrankenhilfe, wäre das eher
die »traditionelle Drogenarbeit«,
die die »Kranken« und »Hilfesu-
chenden« klientifiziert, bevormun-
det, autoritär behandelt, diszipli-
niert, unterwirft, sie auf Büro-
zeiten festlegt, die sich gegenseitig
die Klienten zuschiebt und gar
kein Interesse daran hat, Kranke
zu normalisieren.

Insbesondere DrogenarbeiterIn-
nen, die seit Jahrzehnten einen Pa-
radigmawechsel der Drogenpolitik
und der Mittelverteilung fordern,
empört die Instrumentalisierung
der Argumente, die Sozialverwal-
tungen im Kontext der (mühevol-
len) Durchsetzung einer akzeptie-
renden Drogenarbeit eher auf-
gedrängt werden mußten. Das
ließe sich aushalten, wenn im
Schutze der Marktwirtschafts-
Rhetorik eine andere Drogenpoli-
tik möglich wäre. Das wird be-
zweifelt. Die Beiträge in Sozial
Extra formulieren (berechtigte)
Retourkutschen, weisen auf (viel-
leicht nicht intendierte), aber ab-
sehbare Konsequenzen hin und
gehen der »heimlischen Bot-
schaft« der Marktwirtschafts- und
Steuerungsrhetorik nach. Schmidt
fragt nach der Kundenfreundlich-
keit der Sozialbürokratien und er-
innert daran, daß »niedrigschwel-
lige« Angebote, deren Kritik-
muster Bossong sich bediene, ge-
rade Städten, die sich nun als
»Konsumentenanwälte« geben,
abgerungen werden mußten.

Stöver fragt: Wenn Einrichtun-
gen der Drogenarbeit künftig ihre
Leistungen im Einzelfall als ein
hergestelltes »Produkt« abrechnen
sollen, was ist eigentlich das Pro-

dukt der Drogenarbeit? Der ge-
heilte »Süchtige«? Der befragte
und »Zufriedenheit« äußernde
(Zwang-)Kunde? Die versuchte,
aber aufgrund fehlender sozialer
Netze gerade noch gelingende
Existenzsicherung? Er plädiert
dafür, »Qualitätsfragen« lieber of-
fensiv durch die DrogenarbeiterIn-
nen selbst zu diskutieren und zu
verhandeln, als sich Standards ver-
ordnen zu lassen. Schneider arbei-
tet in seinem Beitrag vor allem die
»heimliche Botschaft« der Markt-
rhetorik heraus: Sie befördert die
Durchsetzung des Krankheitsmo-
dells von Sucht und das Absti-
nenzgebot. Das Modell der Ab-
rechnung von »Produkten« be-
stärke eher die bisherigen Allian-
zen mit Psychiatrie und Medizin.
Diese Allianz versteht Drogenab-
hängige nicht als Kunden, vor al-
lem nicht als solche, die »selbstbe-
stimmt nachfragen«. Innerhalb des
Krankheitsmodells kann einfacher
standardisiert und einzelfallbezo-
gen abgerechnet werden. Für das
Gelingen der Arbeit brauche we-
der auf Entkriminalisierung ge-
drängt zu werden, noch das Absti-
nenzgebot überdacht werden. Und
diese »Entlastung« der Öffentlich-
keit scheint mehr wert als die
nicht stattfindende finanzielle Ein-
sparung. (Man braucht nur an die
Gesundheitsreform zu denken.)
Bevor die »Rationalisierungsde-
batte« die Kriminalpolitik erfaßt,
könnte man sich präventiv hier
schon mit den Argumentations-
strukturen vertraut machen, um
nicht über der Abwehr die drin-
gend notwendige kritische Distanz
zum Status quo zu vergessen.
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